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Anhang 11.1 
(Art. 84 Abs. 1) 

Sprengmittelbehälter 

 

Legende: 
A = Fach für Zündmittel (mit dämpfendem Material ausgestattet) 
B = Fach für Sprengstoffe 
C = Sicherheitsschloss 
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Anhang 11.2 
(Art. 84 Abs. 1, 91 Abs. 2) 

Transportbehälter 

 

Legende: 
A = Sprengkapseln oder Sprengzünder  
B = Kapselzange  
C = Isolierband  
D = Sicherheitsanzündschnur 
E = Verschluss 
F = Schultertragband 
G = Sprengstoff 
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Anhang 12.1 
(Art. 14 Bst. a) 

EG-Baumusterprüfung 

1.  Dieser Anhang beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem eine benannte Stelle 
prüft und bestätigt, dass ein für die betreffende Produktion repräsentatives Muster 
den entsprechenden Vorschriften dieser Richtlinie entspricht. 

2.  Der Antrag auf EG-Baumusterprüfung ist vom Hersteller oder seinen in der 
Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten bei einer benannten Stelle seiner Wahl 
einzureichen. 

Der Antrag muss Folgendes enthalten: 

– Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevoll-
mächtigten eingereicht wird, auch dessen Name und Anschrift; 

– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen benann-
ten Stelle eingereicht worden ist; 

– die technischen Unterlagen laut Ziffer 3. 

Der Antragsteller stellt der benannten Stelle ein für die betreffende Produktion 
repräsentatives Muster (im Folgenden als «Baumuster» bezeichnet) zur Verfügung. 
Die benannte Stelle kann weitere Muster verlangen, wenn sie diese für die Durch-
führung des Prüfungsprogramms benötigt. 

3.  Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übereinstimmung des 
Produkts mit den Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Sie müssen in dem für 
diese Bewertung erforderlichen Masse Entwurf-, Fertigungs- und Funktionsweise 
des Produkts abdecken und Folgendes enthalten, soweit dies für die Bewertung 
erforderlich ist: 

– eine allgemeine Beschreibung des Baumusters; 

– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Montage-
Untergruppen, Schaltkreisen usw.; 

– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der genannten 
Zeichnungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Produkts erforderlich 
sind; 

– eine Liste der in Artikel 4 (der Richtlinie) genannten, ganz oder teilweise 
angewandten Normen sowie eine Beschreibung der zur Erfüllung der grund-
legenden Anforderungen gewählten Lösungen, soweit die im Artikel ge-
nannten Normen nicht angewandt worden sind; 

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.; 

– Prüfbericht. 
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4.  Die benannte Stelle 

4.1  prüft die technischen Unterlagen, überprüft, ob das Baumuster in Übereinstim-
mung mit den technischen Unterlagen hergestellt wurde, und stellt fest, welche 
Bauteile nach den einschlägigen Bestimmungen der in Artikel 4 (der Richtlinie) 
genannten Normen und welche nicht nach diesen Normen entworfen wurden; 

4.2  führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durch 
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die vom Hersteller gewählten Lö-
sungen die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen, sofern die in Arti-
kel 4 (der Richtlinie) genannten Normen nicht angewandt wurden; 

4.3  führt die entsprechenden Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen durch 
oder lässt sie durchführen, um festzustellen, ob die einschlägigen Normen richtig 
angewandt wurden, sofern der Hersteller sich dafür entschieden hat, diese anzuwen-
den; 

4.4  vereinbart mit dem Antragsteller den Ort, an dem die Untersuchungen und 
erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden sollen. 

5.  Entspricht das Baumuster den Bestimmungen dieser Richtlinie, so stellt die 
benannte Stelle dem Antragsteller eine EG-Baumusterprüfbescheinigung aus. Die 
Bescheinigung enthält Name und Anschrift des Herstellers, Ergebnisse der Prüfung, 
etwaige Bedingungen für die Gültigkeit der Bescheinigung und die für die Identifi-
zierung des zugelassenen Baumusters erforderlichen Angaben. 

Eine Liste der wichtigen technischen Unterlagen wird der Bescheinigung beigefügt 
und in einer Kopie von der benannten Stelle aufbewahrt. 

Lehnt die benannte Stelle es ab, dem Hersteller oder seinem in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Bevollmächtigten eine EG-Baumusterprüfbescheinigung auszu-
stellen, so gibt sie dafür eine ausführliche Begründung. Es ist ein Einspruchsverfah-
ren vorzusehen. 

6.  Der Antragsteller unterrichtet die benannte Stelle, der die technischen Unterlagen 
zur EG-Baumusterprüfbescheinigung vorliegen, über alle Änderungen an dem 
zugelassenen Produkt, die einer neuen Zulassung bedürfen, soweit diese Änderun-
gen die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen oder den vorge-
schriebenen Bedingungen für die Benutzung des Produkts beeinflussen können. 
Diese neue Zulassung wird in Form einer Ergänzung der ursprünglichen EG-Bau-
musterprüfbescheinigung erteilt. 

7.  Jede benannte Stelle macht den übrigen benannten Stellen einschlägige Angaben 
über die EG-Baumusterprüfbescheinigungen und die ausgestellten bzw. zurückge-
zogenen Ergänzungen. 

8.  Die übrigen benannten Stellen können Kopien der EG-Baumusterprüfbescheini-
gungen und/oder der Ergänzungen erhalten. Die Anhänge der Bescheinigungen 
werden für die übrigen benannten Stellen zur Verfügung gehalten. 
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9.  Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter 
bewahrt zusammen mit den technischen Unterlagen eine Kopie der EG-Baumuster-
prüfbescheinigung und ihrer Ergänzungen mindestens zehn Jahre lang nach Her-
stellung des letzten Produkts auf. 

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, 
so fällt diese Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen Unterlagen der Person 
zu, die für das Inverkehrbringen des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt verant-
wortlich ist. 
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Anhang 12.2110 
(Art. 14 Bst. a) 

Konformität mit der Bauart 

1.  Dieser Anhang beschreibt den Teil des Verfahrens, bei dem der Hersteller oder 
sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter sicherstellt und erklärt, dass 
die betreffenden Explosivstoffe oder pyrotechnischen Gegenstände der in der EG-
Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und die Anforde-
rungen der für sie geltenden Richtlinie erfüllen. Der Hersteller bringt an jedem 
Explosivstoff oder pyrotechnischen Gegenstand das CE-Zeichen an (gilt für die 
Schweiz nicht) und stellt eine Konformitätsbescheinigung aus. 

2.  Der Hersteller trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Fertigungsprozess 
die Übereinstimmung der hergestellten Produkte mit der in der EG-Baumusterprüf-
bescheinigung beschriebenen Bauart gewährleistet und mit den Anforderungen die-
ser Richtlinie im Einklang steht. 

3.  Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter bewahrt eine Kopie der Konformi-
tätserklärung mindestens zehn Jahre lang nach Herstellung des letzten Produkts auf. 
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter in der Gemeinschaft ansässig, 
so fällt diese Verpflichtung zur Bereithaltung der technischen Unterlagen der Person 
zu, die für das Inverkehrbringen des Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt verant-
wortlich ist. 

4.  Eine vom Hersteller gewählte benannte Stelle führt in willkürlichen Abständen 
stichprobenartige Produktprüfungen durch oder lässt diese durchführen. Eine von 
der benannten Stelle vor Ort entnommene geeignete Probe der Fertigungsprodukte 
wird untersucht. Ferner werden geeignete Prüfungen nach der oder den in Artikel 4 
genannten einschlägigen Normen oder gleichwertigen Prüfungen durchgeführt, um 
die Übereinstimmung der Produkte mit den Anforderungen der betreffenden Richt-
linie zu prüfen. Stimmen eines oder mehrere der geprüften Produkte nicht mit diesen 
überein, so trifft die benannte Stelle geeignete Massnahmen. 

  

110 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 3 Bst. a der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 
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Anhang 12.3111 
(Art. 14 Bst. a) 

Qualitätssicherung Produktion 

1.  Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller, der die Ver-
pflichtungen nach Ziffer 2 erfüllt, sicherstellt und erklärt, dass die betreffenden 
Explosivstoffe oder pyrotechnischen Gegenstände der in der EG-Baumuster-
prüfbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und die Anforderungen der 
Richtlinie erfüllen. Der Hersteller bringt an jedem Explosivstoff oder pyrotechni-
schen Gegenstand das CE-Zeichen an (gilt nicht für die Schweiz) und stellt eine 
Konformitätserklärung aus. Dem CE-Zeichen wird das Zeichen der benannten Stelle 
hinzugefügt, die für die EG-Überwachung gemäss Ziffer 4 zuständig ist. 

2.  Der Hersteller unterhält ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für Herstel-
lung, Endabnahme und Prüfung gemäss Nummer 3 und unterliegt der Überwachung 
gemäss Ziffer 4. 

3.  Qualitätssicherungssystem 

3.1  Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung 
seines Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Explosivstoffe oder pyro-
technischen Gegenstände. 

Der Antrag enthält Folgendes: 

– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Kategorie des Explosiv-
stoffs oder des pyrotechnischen Gegenstands; 

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

– die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumuster und eine Kopie 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung. 

3.2  Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung der Explosivstoffe 
oder pyrotechnischen Gegenstände mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung 
beschriebenen Bauart und mit den für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie 
gewährleisten. 

Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagenanforderungen und Vorschriften 
sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher Massnahmen, Verfah-
ren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen über das Qualitätssi-
cherungssystem sollen sicherstellen, dass die Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, 
-handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden. 

Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthal-
ten: 

  

111 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 3 Bst. b der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 



Handel 

68 

941.411 

– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befug-
nisse des Managements in Bezug auf die Qualität des Explosivstoffs oder 
des pyrotechnischen Gegenstands; 

– Fertigungsverfahren, Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungstechnik und 
andere systematische Massnahmen; 

– Untersuchungen und Prüfungen, die vor, während und nach der Herstellung 
durchgeführt werden (mit Angabe ihrer Häufigkeit); 

– Qualitätssicherungsunterlagen wie Kontrollberichte, Prüf- und Eichdaten, 
Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitar-
beiter usw.; 

– Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten Qualität des Explo-
sivstoffs oder des pyrotechnischen Gegenstands und die wirksame Arbeits-
weise des Qualitätssicherungssystems überwacht werden können. 

3.3  Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, 
ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungs-
systemen, die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird von der Erfül-
lung dieser Anforderungen ausgegangen. Mindestens ein Mitglied des Bewertungs-
teams soll über Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Produkttechnik 
verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch eine Kontrollbesichtigung des 
Herstellerwerks. 

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergeb-
nisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung. 

3.4  Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitätssiche-
rungssystem in seiner zugelassenen Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es 
stets sachgemäss und effizient funktioniert. 

Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das 
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen des 
Qualitätssicherungssystems. 

Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geän-
derte Qualitätssicherungssystem noch den in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen 
entspricht oder ob seine erneute Bewertung erforderlich ist. 

Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse 
der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung. 

4.  Überwachung unter der Verantwortlichkeit der benannten Stelle 

4.1  Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die Verpflichtungen 
aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmässig erfüllt. 

4.2  Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zugang zu 
den Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere: 
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– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

– Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die 
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw. 

4.3  Die benannte Stelle führt regelmässig Nachprüfungen durch, um sicherzustellen, 
dass der Hersteller das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und 
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfungen. 

4.4  Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besu-
che abstatten. Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle erforderlichenfalls 
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätssiche-
rungssystems durchführen oder durchführen lassen. Die benannte Stelle stellt dem 
Hersteller einen Bericht über den Besuch und im Fall einer Prüfung einen Prüf-
bericht zur Verfügung. 

5.  Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre nach der letztmaligen Herstellung des 
Produkts folgende Unterlagen zur Verfügung der einzelstaatlichen Behörden: 

– die Unterlagen gemäss Ziffer 3.1 zweiter Gedankenstrich; 

– die Aktualisierungen gemäss Nummer 3.4 Absatz 2; 

– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäss Ziffer 3.4 
vierter Absatz, Ziffer 4.3 und Ziffer 4.4. 

6.  Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen die einschlägigen Anga-
ben über die ausgestellten bzw. zurückgezogenen Zulassungen für Qualitätssiche-
rungssysteme mit. 
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Anhang 12.4112 
(Art. 14 Bst. a) 

Qualitätssicherung Produkt 

1.  Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller, der die Ver-
pflichtungen nach Ziffer 2 erfüllt, sicherstellt und erklärt, dass die Explosivstoffe 
oder pyrotechnischen Gegenstände der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung 
beschriebenen Bauart entsprechen. Der Hersteller bringt an jedem Explosivstoff 
oder pyrotechnischen Gegenstand das CE-Zeichen an (gilt für die Schweiz nicht) 
und stellt eine Konformitätserklärung aus. Dem CE-Zeichen wird das Zeichen der 
benannten Stelle hinzugefügt, die für die EG-Überwachung gemäss Ziffer 4 zustän-
dig ist. 

2.  Der Hersteller unterhält für die betreffenden Explosivstoffe oder pyrotechnischen 
Gegenstände ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für Endabnahme und 
Prüfung gemäss Ziffer 3 und unterliegt der Überwachung gemäss Ziffer 4. 

3.  Qualitätssicherungssystem 

3.1  Der Hersteller beantragt bei einer benannten Stelle seiner Wahl die Bewertung 
seines Qualitätssicherungssystems für die betreffenden Explosivstoffe oder pyro-
technischen Gegenstände. 

Der Antrag enthält Folgendes: 

– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene Kategorie des Explosiv-
stoffs oder des pyrotechnischen Gegenstands; 

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

– die technischen Unterlagen über das zugelassene Baumuster und eine Kopie 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung. 

3.2  Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems wird jeder Explosivstoff oder 
pyrotechnische Gegenstand geprüft. Es werden Prüfungen gemäss den in Artikel 4 
(der Richtlinie) genannten Normen oder gleichwertige Prüfungen durchgeführt, um 
die Übereinstimmung mit den massgeblichen Anforderungen der Richtlinie zu 
gewährleisten. Alle vom Hersteller berücksichtigten Grundlagen, Anforderungen 
und Vorschriften sind systematisch und ordnungsgemäss in Form schriftlicher 
Massnahmen, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen 
über das Qualitätssicherungssystem sollen sicherstellen, dass die Qualitätssiche-
rungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte einheitlich ausgelegt werden. 

Sie müssen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthal-
ten: 

– Qualitätsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zuständigkeiten und Befug-
nisse des Managements in Bezug auf die Produktqualität; 

– nach der Herstellung durchgeführte Untersuchungen und Prüfungen; 

  

112 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 3 Bst. c der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 
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– Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qualitätssicherungssys-
tems überwacht wird; 

– Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über die 
Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw. 

3.3  Die benannte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, 
ob es die in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen erfüllt. Bei Qualitätssicherungs-
systemen, die die entsprechende harmonisierte Norm anwenden, wird von der Erfül-
lung dieser Anforderungen ausgegangen. Mindestens ein Mitglied des Bewertung-
steams soll über Erfahrungen mit der Bewertung der betreffenden Produkttechnik 
verfügen. Das Bewertungsverfahren umfasst auch einen Besuch des Herstellerwerks. 

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung enthält die Ergeb-
nisse der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung. 

3.4  Der Hersteller verpflichtet sich, die Verpflichtungen aus dem Qualitätssiche-
rungssystem in seiner zugelassenen Form zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es 
stets sachgemäss und effizient funktioniert. 

Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter unterrichtet die benannte Stelle, die das 
Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle geplanten Aktualisierungen des 
Qualitätssicherungssystems. 

Die benannte Stelle prüft die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das geän-
derte Qualitätssicherungssystem den in Ziffer 3.2 genannten Anforderungen noch 
entspricht oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 

Sie teilt ihre Entscheidung dem Hersteller mit. Die Mitteilung enthält die Ergebnisse 
der Prüfung und eine Begründung der Entscheidung. 

4.  Überwachung unter der Verantwortung der benannten Stelle 

4.1  Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die Verpflichtungen 
aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem vorschriftsmässig erfüllt. 

4.2  Der Hersteller gewährt der benannten Stelle zu Inspektionszwecken Zugang zu 
den Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Un-
terlagen zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere: 

– Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem; 

– technische Unterlagen; 

– die Qualitätsberichte wie Prüfberichte, Prüfdaten, Eichdaten, Berichte über 
die Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter usw. 

4.3  Die benannte Stelle führt regelmässig Nachprüfungen durch, um sicherzustellen, 
dass der Hersteller das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und 
übergibt ihm einen Bericht über die Nachprüfungen. 

4.4  Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besu-
che abstatten. Bei diesen Besuchen kann die benannte Stelle erforderlichenfalls 
Prüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemässen Funktionierens des Qualitätssiche-
rungssystems durchführen oder durchführen lassen. Sie stellt dem Hersteller einen 
Bericht über den Besuch und im Fall einer Prüfung einen Prüfbericht zur Verfügung. 
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5.  Der Hersteller hält mindestens zehn Jahre lang nach der letztmaligen Herstellung 
des Produkts folgende Unterlagen für die einzelstaatlichen Behörden zur Verfügung: 

– die Unterlagen gemäss Ziffer 3.1 zweiter Gedankenstrich; 

– die Aktualisierungen gemäss Ziffer 3.4 zweiter Absatz; 

– die Entscheidungen und Berichte der benannten Stelle gemäss Ziffer 3.4 
vierter Absatz, Ziffer 4.3 und Ziffer 4.4. 

6.  Jede benannte Stelle teilt den anderen benannten Stellen die einschlägigen Anga-
ben über die ausgestellten bzw. zurückgezogenen Zulassungen für Qualitätssiche-
rungssysteme mit. 
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Anhang 12.5113 
(Art. 14 Bst. a) 

Prüfung bei Produkten 

1.  Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller oder sein in der 
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter gewährleistet und erklärt, dass die betref-
fenden Explosivstoffe oder pyrotechnischen Gegenstände, auf die die Bestimmun-
gen nach Ziffer 3 angewendet wurden, der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung 
beschriebenen Bauart entsprechen und die entsprechenden Anforderungen dieser 
Richtlinie erfüllen. 

2.  Der Hersteller trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Fertigungsprozess 
die Übereinstimmung der Explosivstoffe oder pyrotechnischen Gegenstände mit der 
in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den einschlä-
gigen Anforderungen der Richtlinie gewährleistet. Er bringt an jedem Explosivstoff 
oder pyrotechnischen Gegenstand das CE-Zeichen an (gilt nicht für die Schweiz) 
und stellt eine Konformitätserklärung aus. 

3.  Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Prüfungen und Versuche je nach 
Wahl des Herstellers durch Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Explosivstoffs 
oder pyrotechnischen Gegenstands  gemäss Ziffer 4 vor, um die Übereinstimmung 
des Explosivstoffs oder pyrotechnischen Gegenstands mit den entsprechenden 
Anforderungen dieser Richtlinie zu überprüfen. 

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter bewahrt 
nach dem letzten Fertigungsdatum des Explosivstoffs oder pyrotechnischen Gegens-
tands mindestens zehn Jahre lang eine Kopie der Konformitätserklärung auf. 

4.  Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Explosivstoffs oder pyrotechnischen 
Gegenstands 

4.1  Alle Explosivstoffe oder pyrotechnischen Gegenstände werden einzeln geprüft 
und dabei entsprechenden Prüfungen, wie sie in den in Artikel 4 (der Richtlinie) 
genannten Normen vorgesehen sind, oder gleichwertigen Prüfungen unterzogen, um 
ihre Übereinstimmung mit der in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebe-
nen Bauart und mit den entsprechenden Anforderungen dieser Richtlinie zu überprü-
fen. 

4.2  Die benannte Stelle bringt an jedem zugelassenen Explosivstoff oder pyrotech-
nischen Gegenstand ihr Zeichen an bzw. lässt dieses anbringen und stellt eine Kon-
formitätsbescheinigung über die vorgenommenen Prüfungen aus. 

4.3  Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss auf Verlangen die Konformi-
tätsbescheinigungen der benannten Stelle vorlegen können. 

  

113 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 3 Bst. d der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 
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Anhang 13114 
(Art. 14 Bst. b) 

Einzelprüfung 

1.  Dieser Anhang beschreibt das Verfahren, bei dem der Hersteller sicherstellt und 
erklärt, dass der betreffende Explosivstoff oder pyrotechnische Gegenstand, für den 
die Bescheinigung nach Ziffer 2 ausgestellt wurde, die einschlägigen Anforderungen 
der Richtlinie erfüllt. Der Hersteller bringt das CE-Zeichen an dem Explosivstoff 
oder pyrotechnischen Gegenstand an (gilt nicht für die Schweiz) und stellt eine 
Konformitätserklärung aus. 

2.  Die benannte Stelle untersucht den Explosivstoff oder pyrotechnischen Gegens-
tand und unterzieht ihn dabei entsprechenden Prüfungen gemäss den in Artikel 4 
(der Richtlinie) genannten Normen oder gleichwertigen Prüfungen, um seine Über-
einstimmung mit den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie zu überprüfen. 

Die benannte Stelle bringt ihr Zeichen an dem zugelassenen Explosivstoff oder 
pyrotechnischen Gegenstand an oder lässt dieses anbringen und stellt eine Konfor-
mitätsbescheinigung über die durchgeführten Prüfungen aus. 

3.  Zweck der technischen Unterlagen ist es, die Bewertung der Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der Richtlinie sowie das Verständnis der Konzeption, der 
Herstellung und der Funktionsweise des Explosivstoffs oder pyrotechnischen Ge-
genstands zu ermöglichen. 

Der Inhalt der technischen Unterlagen muss Folgendes enthalten: 

– eine allgemeine Beschreibung des Produkttyps; 

– Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, 
Schaltkreisen usw.; 

– Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der genannten 
Zeichnungen und Pläne sowie der Funktionsweise des Produkts erforderlich 
sind; 

– eine Liste der in Artikel 4 (der Richtlinie) genannten, ganz oder teilweise 
angewandten Normen sowie eine Beschreibung der zur Erfüllung der grund-
legenden Anforderungen gewählten Lösungen, soweit die in Artikel 6 (der 
Richtlinie) genannten Normen nicht angewandt worden sind; 

– die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.; 

– Prüfberichte. 

 

  

114 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 3 Bst. e der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 
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Anhang 14115 
(Art. 8 Abs. 1 Bst. abis, 20 Abs. 3, 21 Abs. 1, 23, Abs. 4 sowie  

110 Abs. 2 Bst. c und 2bis) 

Anforderungen an die Kennzeichnung und die  
Rückverfolgbarkeit von Explosivstoffen für zivile Zwecke 

1 Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Anhangs gelten nicht für: 

a. Explosivstoffe, die unverpackt oder in Pumpfahrzeugen transportiert und ge-
liefert werden und die direkt in das Bohrloch ausgeladen werden; 

b. Explosivstoffe, die an der Explosionsstelle hergestellt werden und unverzüg-
lich nach der Herstellung verladen werden (Herstellung in Mischladegeräten 
auf der Verwendungsstelle). 

2 Kennzeichnung 

1 Hersteller, Importeure und Personen, die Explosivstoffe herstellen oder einführen 
oder die Sprengzünder bauen, müssen auf den Explosivstoffen und auf jeder Verpa-
ckungseinheit eine eindeutige Kennzeichnung anbringen. 
2 Wenn ein Explosivstoff weiteren Verarbeitungsprozessen unterzogen wird, muss 
der Hersteller den Explosivstoff nicht mit einer neuen eindeutigen Kennzeichnung 
versehen, ausser wenn die ursprüngliche eindeutige Kennzeichnung nach Ziffer 3 
nicht mehr vorhanden ist. 
3 Absatz 1 gilt nicht, wenn der Explosivstoff für den Export hergestellt wird und mit 
einer Kennzeichnung versehen ist, die den Anforderungen des Einfuhrlandes ent-
spricht und die Rückverfolgung des Explosivstoffs ermöglicht. 
4 Die eindeutige Kennzeichnung umfasst: 

a. einen von blossem Auge lesbaren Teil mit dem Namen des Herstellers und 
einem alphanumerischen Code mit den Buchstaben CH zur Kennzeichnung 
der Schweiz als Herstellungs- oder Einfuhrland, 3 Ziffern zur Bezeichnung 
des Herstellungsstandorts (wird von der ZSP zugeteilt), einem eindeutigen 
Produktecode und logistischen Informationen des Herstellers; 

  

115 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 4 der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 
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b. eine elektronisch lesbare Kennzeichnung durch Strichcode oder Matrixcode, 
die sich unmittelbar auf den alphanumerischen Code bezieht nach dem fol-
genden Beispiel: 

 

c. bei Artikeln, die zu klein sind, um den eindeutigen Produktcode und die lo-
gistischen Informationen des Herstellers anzubringen, einen alphanumeri-
schen Code mit den Buchstaben CH zur Kennzeichnung der Schweiz als 
Herstellungs- oder Einfuhrland und 3 Ziffern zur Bezeichnung des Herstel-
lungsstandorts (wird von der ZSP zugeteilt) sowie eine elektronisch lesbare 
Kennzeichnung durch Strichcode oder Matrixcode, die sich unmittelbar auf 
den alphanumerischen Code bezieht. 

5 Vertreiber, die Explosivstoffe umverpacken, müssen gewährleisten, dass die ein-
deutige Kennzeichnung auf dem Explosivstoff und jeder Verpackungseinheit ange-
bracht wird. 
6 Ist die Produktionsstätte ausserhalb der Schweiz oder der Europäischen Union 
gelegen, wendet sich der in der Schweiz ansässige Hersteller zwecks Zuteilung eines 
Codes für die Produktionsstätte an die ZSP für die Einfuhr in der Schweiz oder an 
eine nationale Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, der den Explo-
sivstoff einführt, wenden. 
7 Ist die Produktionsstätte ausserhalb der Schweiz oder der Europäischen Union 
gelegen und der Hersteller nicht in der Schweiz oder in der Europäische Union 
ansässig, so wendet sich der Importeur der betroffenen Explosivstoffe zwecks Zutei-
lung eines Codes für die Produktionsstätte an die ZSP für die Einfuhr in der Schweiz 
oder an eine nationale Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union, der den 
Explosivstoff einführt, wenden. 

3 Kennzeichnung und Anbringung 

Die eindeutige Kennzeichnung muss gut lesbar auf dem Artikel markiert oder fest 
und dauerhaft angebracht sein. 

4 Explosivstoffe in Patronen und lose Explosivstoffe 

1 Bei Explosivstoffen in Patronen und losen Explosivstoffen steht die eindeutige 
Kennzeichnung auf einer Klebeetikette oder wird direkt auf jede Patrone oder jede 
Verpackungseinheit aufgedruckt. Eine entsprechende Etikette wird auf jeder Patro-
nenschachtel angebracht. 
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2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die auf jeder Patrone oder jeder Verpackungseinheit angebracht wird, 
sowie eine entsprechende elektronische Vorrichtung für jede Patronenschachtel. 

5 Zweikomponenten-Explosivstoffe 

Bei verpackten Zweikomponenten-Explosivstoffen steht die eindeutige Kennzeich-
nung auf einer Klebeetikette oder wird direkt auf jede Verpackungseinheit, die beide 
Komponenten enthält, aufgedruckt. 

6 Sprengkapsel und Sicherheitsanzündschnüre 

1 Bei Sprengkapseln oder Sicherheitsanzündschnüren steht die eindeutige Kenn-
zeichnung auf einer Klebeetikette oder wird direkt auf die Kapselhülse aufgedruckt 
oder darauf markiert. Eine entsprechende Etikette wird auf jedem Behälter mit 
Sprengkapseln oder Sicherheitsanzündschnüren angebracht. 
2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die auf jeder Sprengkapsel oder Sicherheitsanzündschnur angebracht wird, 
sowie eine entsprechende elektronische Etikette für jeden Behälter mit Spreng-
kapseln oder Sicherheitsanzündschnüren. 

7 Elektrische, nicht-elektrische und elektronische 
 Sprengzünder 

1 Bei elektrischen, nichtelektrischen und elektronischen Sprengzündern steht die 
eindeutige Kennzeichnung entweder auf einer Klebeetikette, die auf den Drähten, 
auf dem Anzündschlauch oder auf der Kapselhülse angebracht wird, oder sie wird 
direkt auf die Kapselhülse aufgedruckt oder darauf angebracht. Eine entsprechende 
Etikette wird auf jedem Behälter mit Sprengzündern angebracht. 
2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die auf jede Sprengzünder angebracht wird, sowie eine entsprechende 
elektronische Etikette für jeden Behälter mit Sprengzündern. 

8 Primer und Booster 

1 Bei Primern und Boostern steht die eindeutige Kennzeichnung auf einer Klebe-
etikette oder wird direkt auf Primer und Booster aufgedruckt. Eine entsprechende 
Etikette wird auf jedem Behälter mit Primern und Boostern angebracht. 
2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die auf jedem Primer und Booster angebracht wird, sowie eine entspre-
chende elektronische Etikette für jeden Behälter mit Primern und Boostern. 
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9 Sprengschnüre und Zündschläuche 

1 Bei Sprengschnüren und Zündschläuchen steht die eindeutige Kennzeichnung auf 
einer Klebeetikette oder wird direkt auf die Spule aufgedruckt. Die eindeutige 
Kennzeichnung wird alle fünf Meter entweder auf der äusseren Umhüllung der 
Sprengschnüre oder Zündschläuche angebracht oder aber auf der gepressten Plastik-
schicht, die sich innen unmittelbar unter der äusseren Umhüllung der Sprengschnüre 
oder Zündschläuche befindet. Eine entsprechende Etikette wird auf jedem Behälter 
mit Sprengschnüren oder Zündschläuchen angebracht. 

2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die in der Sprengschnur angebracht wird, sowie eine entsprechende Etikett 
für jeden Behälter mit Sprengschnüren oder Zündschläuchen. 

10 Dosen und Fässer mit Explosivstoffen 

1 Bei Dosen und Fässern mit Explosivstoffen steht die eindeutige Kennzeichnung 
auf einer Klebeetikette oder wird direkt auf die Dose oder das Fass mit den Explo-
sivstoffen aufgedruckt. 
2 Darüber hinaus können die Unternehmen eine passive inerte elektronische Etikette 
benutzen, die auf jeder Dose und jedem Fass angebracht wird. 

11 Kopien der Originaletiketten 

Die Unternehmen können aufklebbare und wieder ablösbare Kopien der Original-
etikette zur Benutzung durch ihre Kundinnen und Kunden an den Explosivstoffen 
anbringen. Diese Kopien sind deutlich als Kopien des Originals zu kennzeichnen, 
um einen Missbrauch zu verhindern. 

12 Datenerfassung 

1 Die Unternehmen des Explosivstoffsektors richten ein System für die Erfassung 
von Daten über die Explosivstoffe ein; zu diesen Daten gehört namentlich die ein-
deutige Kennzeichnung während der gesamten Lieferkette und des gesamten Le-
benszyklus. 
2 Die Datenerfassung ermöglicht den Unternehmen den Zugriff auf Informationen, 
mittels derer sie die Unternehmen oder Privatpersonen, die diese Explosivstoffe 
besitzen, jederzeit feststellen können. 
3 Die erfassten Daten, einschliesslich der eindeutigen Kennzeichnung, werden 
gespeichert und während zehn Jahren ab Lieferung oder sofern bekannt ab dem 
letzten bekannten Datum nach Ablauf des Lebenszyklus des Explosivstoffs aufbe-
wahrt, selbst wenn das betreffende Unternehmen seinen Betrieb eingestellt hat. 
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13 Verzeichnis 

1 Die Unternehmen des Explosivstoffsektors führen ein Verzeichnis aller eindeuti-
gen Kennzeichnungen von Explosivstoffen mit allen sachdienlichen Informationen, 
einschliesslich der Art des Explosivstoffs und des Unternehmens oder der Privat-
person, das oder die diese Explosivstoffe besitzt. 
2 Sie verzeichnen den Lagerort aller Explosivstoffe, solange der Explosivstoff in 
ihrem Besitz oder ihrer Obhut ist und bis er einer anderen Person zum Besitz oder 
zur Verwendung übergeben wird. 
3 Sie überprüfen ihr Datenerfassungssystem in regelmässigen Abständen, um seine 
Leistungsfähigkeit und die Qualität der erfassten Daten sicherzustellen. 
4 Sie speichern die Daten einschliesslich der eindeutigen Kennzeichnungen und 
bewahren sie während des Zeitraums nach Ziffer 12 Absatz 3 auf. 
5 Sie schützen die erfassten Daten vor unabsichtlicher und mutwilliger Beschädi-
gung und Zerstörung. 
6 Sie teilen den zuständigen Behörden auf Anfrage die Herkunft und den Lagerort 
aller Explosivstoffe während deren Lebenszyklus und der gesamten Lieferkette mit. 
7 Sie teilen den verantwortlichen Bundesbehörden die Kontaktdaten einer Person 
mit, die die Auskünfte nach Absatz 6 ausserhalb der normalen Geschäftszeiten 
erteilen kann. 
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Anhang 15116 
(Art. 1a Abs. 2) 

Entsprechungen von Ausdrücken in den Richtlinien 
2007/23/EG117 und 2008/43/EG118 und in der SprstV 

Für die korrekte Auslegung der Richtlinien 2007/23/EG und 2008/43/EG, auf die 
diese Verordnung verweist, gelten die folgenden Entsprechungen von Ausdrücken: 

1. Ausdrücke im Deutschen 

In der EU verwendeter Ausdruck In der SprstV verwendeter Ausdruck 

Bühne und Theater Bühnen 

Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre 

einfache Sprengzünder Sprengkapseln 

elektrische, nicht elektrische,  
elektronische Zünder 

elektrische, nicht elektrische,  
elektronische Sprengzünder 

Treibladungszünder und Booster Primer und Booster 

In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf  
der Verwendungsstelle 

 

2. Ausdrücke im Französischen 

In der EU verwendeter Ausdruck In der SprstV verwendeter Ausdruck 

article pyrotechnique engin pyrotechnique 

artifices de divertissement pièces d’artifice 

théâtre et scène théâtre 

caisse conteneur 

mèches lentes mèches d’allumage de sûreté 

détonateurs électriques,  
non électriques, électroniques 

amorces électriques,  
non électriques, électroniques 

boîtiers et tambours récipients 

cartouches amorces et charges relais primer et booster 

production sur site production dans des mélangeurs sur  
le lieu d’utilisation 

 

  

116 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 4 der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 

117 Siehe entsprechende Fussnote zu Art. 1a Abs. 2 
118 Siehe entsprechende Fussnote zu Art. 1a Abs. 2. 



Sprengstoffverordnung 

81 

941.411 

3. Ausdrücke im Italienischen 

In der EU verwendeter Ausdruck In der SprstV verwendeter Ausdruck 

articolo pirotecnico pezzo pirotecnico 

teatrali e per uso scenico  per uso scenico 

confezione elementare  unità elementare d’imballaggio 

micce micce di sicurezza 

micce di sicurezza tubi detonanti 

bidoni e fusti contenitori 

produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo 
d’utilizzazione 
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Anhang 16119 
(Art. 119a Abs. 5) 

Zulassung 

1 Zulassung 

1 Die ZSP kann von einem Zulassungsverfahren absehen, wenn die Sicherheit durch 
andere Vorkehren gewährleistet ist. 
2 Keiner Zulassung bedürfen pyrotechnische Gegenstände, die in Produkte verbaut 
sind, die ihrerseits einer anerkannten Prüfung unterliegen. 

2 Technische Anforderungen 

Pyrotechnische Gegenstände werden zugelassen, wenn sie: 

a. in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit dem Stand der Technik ent-
sprechen; 

b. bei bestimmungsgemässer Verwendung handhabungssicher sind und Leben 
und Gut nicht gefährden; und 

c. weder gefährliche Splitter bilden noch selbstentzündliche Sätze enthalten. 

3 Gebühr 

Für die Zulassung ist eine Gebühr von 50–3000 Franken zu entrichten. 

  

119 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 4 der V vom 12. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010  
(AS 2010 2229). 


